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Unsere Rubrik: 
�Aus dem aktuellen Fallaufkommen� 



Das folgende Beispiel zeigt, wie Beschuldigte 
unseren Arbeitsfond nutzen können:  
 

Ein geflüchteter junger Mann (UmA), lebt seit 
etwa einem Jahr in einer vom DRK 
betriebenen Einrichtung. In seiner Freizeit 
lernt er einen anderen Jugendlichen aus dem 
Stadtteil kennen. Dieser lädt ihn zu sich nach 
Hause ein. Dort trinken beide Bier und 
unterhalten sich angeregt. Es kommt zwischen 
beiden zum Streit. Der UmA nimmt sich 
gegen den Willen des Gastgebers dessen 
Smartphone und verlässt die Wohnung. Dieser 
wiederum sucht die Einrichtung auf, in der der 
UmA lebt, und schildert dort den Vorfall. 
Die Einrichtung hat sehr schnell in Absprache 
mit dem Eigentümer des Smartphones das 
SchuPrO eingeschaltet. In zunächst mehreren 
Einzelgesprächen haben wir mit den 
Beteiligten den Konflikt nachhaltig klären 
können und eine Wiedergutmachungsleistung 
aushandeln lassen, weil das Smartphone nicht 
mehr im Besitz des UmAs war. Der erklärte 
sich bereit, dessen Wert zu ersetzen, allerdings 
fehlten ihm dazu die finanziellen Mittel. Hier 
wurde unser Arbeitsfond eingesetzt: Der UmA 
hatte sich um eine Einrichtung gekümmert, in 
der er gemeinnützige Arbeit verrichten konnte. 
Für jede Stunde, die der UmA dort nach der 
Schule gearbeitet hatte, bekam der Geschä-
digte über den Arbeitsfonds des TOA eine 
rechnerische Gutschrift nach Mindestlohn. Der 
UmA erarbeitete so in kurzer Zeit jene 185,- �, 
die der Geschädigte von ihm gefordert hatte. 
Nach Erhalt einer Bescheinigung der 
Einrichtung über die geleisteten 
Arbeitsstunden des UmA wurde dem Geschä-
digten der Betrag überwiesen und der Konflikt 
ohne Strafanzeige gütlich beigelegt.  
 

Selbsttest für Schüler*innen zum sicheren 
Umgang mit Smartphones und new media: 
 
Gemeinsam mit der Studierenden der Hochschule für 
Soziale Arbeit, Julia Dietze, die im Schulprojekt Ost 
Teile ihres studentischen Pflichtpraktikums absolviert 
hat, haben wir einen jugendaffinen Fragebogen zum 
Selbsttest entwickelt, den wir Lehrkräften der Klas sen 5 
bis 11 sehr gern kostenlos zur Verfügung stellen! 
Im Gegenzug erbitten wir nur eine kleine 
Zusammenfassung der Testergebnisse aus Ihren Klassen 
untereilt nach Klassenstufe, Alter und Geschlecht. 
Die Anstrengungen zum digitalen Selbstschutz der 
Schüler*innen sollen erfasst und für eine kleine 
soziologische Aufbereitung �gemessen� werden. Frau 
Dietze möchte über die Auswertung der Testergebnisse 
und die daraus zu ziehenden Konsequenzen eine 
Bachelor-Arbeit erstellen. Der Test besteht aus neun 
Fragen und einer Auswertung im QR-Code. Zwei 
Beispiel-Blätter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mehr Infos und die elektronische Fassung des Schüler-
Selbst-Tests inkl. einem anonymen Ergebnisbogen 
erhalten Sie über winter@toa-bremen.de  
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In der letzten Ausgabe berichteten wir von 
unserem Vorhaben, ein Pilotprojekt zur 
Kriminalprävention und über die 
Jugendstrafrechtspflege zu starten. Unsere 
Überzeugung: Wüssten Schüler*innen mehr 
über straffälliges Verhalten und seine (auch 
finanziellen) Konsequenzen, würden  
vielleicht Straftaten vermieden werden 
können.  
Unsere Idee: Wir kommen mit ausgewählten 
Spezialisten aus verschiedenen Feldern der 
Jugendstrafrechtspflege an Ihre Schule und 
halten Kurzreferate. Vor allem aber 
diskutieren wir mit Ihren Schüler*innen und 
Lehrkräften die vorhandenen Fragen zur 
jugendtypischen Kriminalität. 
Das multi-professionelle Team soll in acht 
Unterrichtssequenzen oder ggfs. in einer 
Projektwoche vielfältige Themen bearbeiten: 
Dynamiken einer Straftat (ein komplexes 
Fallbeispiel); Arbeit und Aufgaben der Polizei, 
der Jugendstaatsanwaltschaft, der Jugendhilfe 
im Strafverfahren, des Jugendgerichts 
Jugendbewährungshilfe, Jugendvollzug. Auch 
die Aufgaben der unterschiedlichen freien 
Träger werden dargestellt, zum Beispiel 
Soziale Trainingskurse, Arbeitsweisungen, 
TOA.    

Unsere Ehrenamtliche: Frau Seidel 
 

Nach langjährigem Dienst in 
Schule und Studien-Seminar 
habe ich die Ausbildung zur 
Mediatorin im Strafrecht 
abgeschlossen und engagiere 
mich seit vielen Jahren 
ehrenamtlich als Schlichterin 
im TOA  Bremen.  

In meiner zurückliegenden Dienstzeit als 
Schulleiterin in einem großen Schulzentrum nahe 
Hannover hätte ich gerne die Unterstützung eines 
Täter-Opfer-Ausgleichs in Anspruch genommen! 
 

Sicher ist es schulisch notwendig, die meisten 
Konfliktfälle direkt vor Ort zu lösen. Kompetente 
schulische Fachkräfte leisten dabei wertvolle 
Arbeit. Aber bei besonders schwerwiegenden, 
verzwickten und/oder nachhaltigen Konfliktfällen, 
z.B. mit schwierigen Jugendlichen oder 
Eskalationen mussten wir als systemimmanent 
abhängige Personen feststellen, dass wir �an die 
Konfliktbeteiligten nicht mehr herankamen�. 
 

Hier sind �neutrale� Personen einer TOA-
Einrichtung fähig, durch Einzelgespräche an einem 
möglicherweise schulunabhängigen Ort mit den 
Konfliktbeteiligten eine Gesprächsbasis zu 
schaffen, die besser zum gegenseitigen Verständnis  
beitragen oder sogar zu gemeinsamen 
Ausgleichsgesprächen führen kann. Dafür haben 
die Vermittler*innen Zeit, die in der Regel in 
meinem normalen schulischen Ablauf so 
umfangreich nicht zur Verfügung stand. 
 

In den Jahren meines Ehrenamtes im TOA Bremen 
habe ich diesen Zeitfaktor und die unterstützende 
Fachkompetenz des multiprofessionellen Teams 
(Psychologen, Juristen, Sozialpädagogen u.a.) im 
höchsten Maße schätzen gelernt.  
Überzeugend für mich ist auch, dass die 
Schlichtenden zur Allparteilichkeit, 
Verschwiegenheit und Vertraulichkeit verpflichtet 
sind und regelmäßig an Supervisionen und 
Fallbesprechungen teilnehmen. Einrichtungen, die 
ich mir in meiner dienstlichen Tätigkeit immer 
wieder gewünscht hatte. 
Für die Kolleginnen und Kollegen in der Schule 
sehe ich in der Konfliktbearbeitung durch den 
TOA eine sehr gute Möglichkeit, die Belastung 
durch schwierige Auseinandersetzungen zwischen 
Schülerinnen und Schülern, aber auch zwischen 
Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern oder 
auch zwischen Lehrkräften zu verringern und 
nachhaltig das Schulklima zu verbessern.  
Daher möchte ich mich als ehemalige �Schulfrau� 
und Vermittlerin zukünftig in diesem Feld auch 
gerne weiter engagieren.  
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Der TOA Bremen verfügt über einen 
�Arbeitsfonds�, den auch Beschuldigte aus 
dem SchuPrO nutzen dürfen: Sie können 
gemeinnützige Arbeit leisten, deren Stunden 
mit dem geltenden Mindestlohn direkt an 
Geschädigte ausgezahlt werden. Die Nutzung 
des Arbeitsfonds macht es auch mittellosen 
jungen Menschen möglich, finanzielle 
Wiedergutmachungen wie Schmerzensgeld 
oder Schadenersatz zu leisten (vgl. 
Fallvignette auf S.1). Die Tätigkeitsstellen 
müssen allerdings gemeinnützig sein! �

 


